
BEGRÜNDUNG 
MIT UMWELTBERICHT NACH ä 2a BAUGB ZUM 
BEBAUUNGSPLAN MIT GRÜNORDNUNGSPLAN Nr. 117 

KINDERBETREUUNGSZENTRUM 
ST. ELISABETH 

STADT KELHEIM 

LANDKREIS KELHEIM 

REGIERUNGSBEZIRK NIEDERBAYERN 

PLANUNGSTRÄGER: 
Stadt Kelheim 
Ludwigsplatz 16 
93309 Kelheim 

. i5 r 

Erster Bürgermeister

~ 

PLANUNG: 
Ko m P I a n 
Ingenieurbüro für kommunale Planungen 
Leukstraße 3 84028 Landshut 
Fon 0871.974087- Fax 0871‘974087-29 
Mail: info@komplan-landshut.de 

Stand: 13.06.2016 Projekt Nr.: ’05; 
“7053 öFFE“



INHALTSVERZEICHNIS 

ÜBERSICHTSLAGEPLÄNE 

TEIL A) BEBAUUNGSPLAN
1

2
3 
3.1 

3.2 
3.3
4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 
4.3.5 
4.3.6 
4.4
5
6 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7
7 
7.1 

7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.2 

7.2.1 
7.2.2 
7.2.3 
7.2.4 
7.3 
7.4 
7.5 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

10 
10.1 
10.2 

LAGE IM RAUM 
INSTRUKTIONSGEBIET 
ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 
Veranlassung 
Bestand 
Entwicklung 
RAHMENBEDINGUNGEN 
Rechtsverhältnisse 
Umweltprüfung 
Planungsvorgaben 
Landesentwicklungsprogramm 
Regionalplan 
Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan 
Artenv und Biotopschutzprogramm (2003) 
Biotopkartierung 
Arfenschutzkartierung 
Aussagen zum speziellen Artenschutz 
VERFAHRENSHINWEISE 
INHALTE UND AUSSAGEN ZUR PLANUNG 
Vorbemerkung 
Nutzungskonzept 
Höhenentwicklung 
Überbaubare Flächen 
Örtliche Bauvorschriften 
Verkehrserschließung 
Gelände/ Topographie! Bodenverhälfnisse 
ERSCHLIESSUNG 
Verkehr 
Überönlicher Straßenverkehr 
Örtliche Verkehrsstraßen 
Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV 
WassenNirfschaft 
Wasserversorgung 
Abwasserbeseitigung 
Grundwasser! Hochwasser 
Grundstücksentwässerungl Niederschlagswasserableilung 
Abfallentsorgung 
Energieversorgung 
Telekommunikation 
IMMISSIONSSCHUTZ 
Verkehrslärm 
Sport- und Freizeiflärm 
Gewerbelärm 
Geruchsimmissionen 
ALTLASTEN 
DENKMALSCHUTZ 
Bodendenkmäler 
Baudenkmäler 

SEITE 

i und ii 

SEITE 

ammowmümmmmmmm—bmwNNMN—n—x 

_r_‘_._\_._;_._x_._4_\_.._._._._k_._._x_._._._\_._. 

mmmmhbßhAWWNNN—l—l—h—l—x-lA4000



11 
12 
13 

BRANDSCHUTZ 
FLÄCHENBILANZ 
ERSCHLIESSUNGSKOSTEN 

TEIL B) GRÜNORDNUNGSPLAN 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
15.7 
15.8 
15.9 
16 
16,1 

16.1.1 
16.1.2 
16.1.3 
16.1.4 
16.1.5 
16.2 

ANLASS 
BESTANDSERFASSUNG UND BEWERTUNG 
Naturräumliche Lage 
Geländeverhältnisse 
Potentielle natürliche Vegetation 
Reale Vegetation 
Biotopausstattung 
Boden 
Wasser 
Klima 
Landschaftsbild! Erholungseignung 
EINGRIFFSREGELUNG IN DER BAULEITPLANUNG 
Ermittlung des Umfanges der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 
Ermittlung der Gesamtfläche des Eingriffs 
Festlegung der Beeinträchtigungsintensität 
Festlegung des Kompensationsfaktors 
Umfang der erforderlichen Kompensationsflächen 
Bereitstellung der erforderlichen Kompensationsflächen 
Aussagen zur Umsetzung der Kompensationsflächen 

TEIL C) UMWELTBERICHT 
17 
17.1 
17.2 
17.2.1 

17.2.2 
18 

18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
18.5 
18.6 

18.6.1 
18.6.1.1 
18.6.1.2 
18.6.1.3 
18.6.2 
18.6.2.1 
18.6.2.2 
18.6.2.3 

VORBEMERKUNGEN 
Inhalt und Ziele des Bauleitplanes 
Einschlägige Prüfvorgaben der Umweltbelange 
Fachgesetze 
Fachpiäne 
BESCHREIBUNG DER SCHUTZGÜTER DES NATURHAUSHALTES UND 
BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN DES VORHABENS 
Angaben zum Standort 
Wesentliche Nutzungsmerkmale des Vorhabengebietes 
Angaben zum Uniersuchungsrahmen 
Wirkräume 
Wirkfaktoren 
Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose 
bei Durchführung der Planung 
Schutzgut Mensch 
Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 
Vermeidungs— und Verminderungsmaßnahmen 
Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 
Schutzgut Arten und Lebensräume - Fauna 
Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

16 
17 
17 

SEITE 
18 
18 
18 
1B 
18 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
21 
21 

21 
22 
23 
23 
23 
26 

SEITE 
27 
27 
27 
27 
28 

29 
29 
29 
30 
31
31



18.6.3 
18.6.3.1 
18.6.3.2 
18.6.3.3 
18.6.4 
18.6.4.1 
18.6.4.2 
18.6.4.3 
18.6.5 
18.6.5.1 
18.6.5.2 
18.6.5.3 
18.6.6 
18.6.6.1 
18.6.6.2 
18.6.6.3 
18.6.7 
18.6.7.1 
18.6.7.2 
18.6.7.3 
18.6.8 
18.6.8.1 
18.6.8.2 
18.6.8.3 
18.7 
18.8 
18,9 
18.10 
18.10.1 
18.10.2 
18.11 
19 

20 
20,1 

20.1.1 
20.1.2 
20.1.3 
20.2 
20.3 
20.3.1 
20.3.2 
20.3.3 

21 

Schutzgut Arten und Lebensräume - Flora 
Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 
Schutzgut Boden 
Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 
Schutzgut Wasser 
Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 
Schutzgut Klima und Luft 
Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 
Schutzgut LandschafisbiId/Erholungseignung 
Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 
Schutzgut Kultur— und Sachgüter 
Bestandsaufnahme einschließlich der Vorbelastungen 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
Prognose der Umweltauswirkungen des Vorhabens 
Wechselwirkungen 
Nutzung regenerativer Energien 
Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich 
Vermeidungsmaßnahmen 
Kompensationsmaßnahmen 
Planungsaltemativen 
PROGNOSE DER ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI NICHTDURCHFUHRUNG 
ERGÄNZENDE AUSSAGEN ZUR UMWELTPRÜFUNG 
Zusätzliche Angaben 
Methodik 
Angaben zu technischen Verfahren 
Schwierigkeiten, fehlende Kenntnisse 
Monitoring 
Allgemein verständliche Zusammenfassung 
Beschreibung des Vorhabens 
Zusammenfassung der Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens 
Fazit 

VERWENDETE UNTERLAGEN 

43 
44 
44 
44 
44 
44 
45 
45 
45 
46 
4a

49



Seite i 

ÜBERSICHTSLAGEPLÄNE um 
5ar‘arl 

~~~~ Nun/Im:

~~ 
(xnif ‚m \Ü‘Q Planungsbereich w\ 
Lamm: ß? „qm—M ‚l KBlheini ~~ ß 

auml~ 
l"

l 

Quelle: BayernAtlas (unmaßstäblich, verändert) 

Ausschnitt digitale Flurkarte 

Darstellung der Lage des Geltungsbereiches des Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
Nr. 117 Kinderbetreuungszentnlm St. Elisabeth: 

l l/ e41?” fit 
am 43—— 

521: l

~~~ ~
~

~~
~~

~~ 
552a

~ ~~ 
„5...— 

Die Darstellung der digitalen Flurkane ist als Eigentumsnachweis nicht geeignet.



’1 

Seite ii 

Lageglan BBPIGOP

~
~~

~ 

Geobasisdaten © Bayerische Vsrrnessungsverwahung. Die Darstellung der digikalen Flurkane ist als Eigentums- 
nachweis nicht geeignet.



KomPlan 
Begründung BBP/GOP Nrt 117 Kinderbetreuunqszentmm St. Elisabeth 1 

TEIL A) BEBAUUNGSPLAN 

"X 

LAGE IM RAUM 
Die Stadt Kelheim liegt zentral im nördlichen Bereich des Landkreises Kelheim und ist 
raumordnerisch der Region 11 - Regensburg zugeordnet. wobei die Stadt Kelheim als 
Kreisstadt ein Mittelzentrum in der Region darstellt. 
Unmittelbar nächstgelegene, bedeutende, regionale Verkehrsverbindung stellt die 
Bundesstraße B 16 von Ingolstadt nach Regensburg dar. Als weitere überregionale 
Verkehrsverbindung ist die Bundesautobahn A 93 (München — Regensburg) in ca. 10 
bis 15 km Entfernung mit den Anschlussstellen Bad Abbach, Hausen und Abensberg 
zu nennen. Über die Anschlussstelle Saalhaupt besteht weiterhin eine Anbindung an 
die B 15n. Weiterhin gibt es die Bahnlinie Ingolstadt-Regensburg mit einer stündlichen 
Verbindung in jede Richtung. Der nächstgelegene Bahnhof ist Saal a. d. Donau. Aus 
dieser verkehrsgünstigen Lage haben sich besonders zukunftsfähige Standortbedin- 
gungen ergeben. 
Das Planungsgebiet der Änderung liegt im Norden des Stadtgebietes im Stadtteil Kel- 
heimwinzer, an der Prälat-Meindl-Straße Diese Straße verläuft südlich parallel zur 
Kelheimwinzerstraßet 

INSTRUKTIONSGEBIET 

Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von ca, 1,17 hat Innerhalb des Gel- 
tungsbereiches des Bebauungs-und Grünordnungsplans Nr. 117 Kinderbetreuungs- 
zentrum St. Elisabeth liegen folgende Grundstücke: 
FI.-Nr. 569, FI.-Nr. 557, FI.-Nr. 532/2 und Fl.-Nr. 532l4-TF der Gemarkung Kelheimwinzer 

Der Geltungsbereich wird folgendermaßen begrenzt: 
lm Norden: Verkehrsfläche der Pralat-Meindl—Straße, FI‚-Nrt 654 der Gemarkung 

Kelheimwinzer 
Im Westen: Landwirtschaftliche Nutzfläche der FI.-Nr. 577 und der FI.-Nr. 532/4-TF 

der Gemarkung Kelheimwinzer 
Im Süden: Landwirtschaftliche Nutzflächen der FI.-Nr. 554/3, 556, 559, 560, 561, 

562, 570, 571 und 572jeweils der Gemarkung Kelheimwinzer 
Im Osten: Grünfläche 554/3-TF (Friedhofserweiterung) der Gemarkung Kelheim- 

winzer 

Luftbild mit Änderungsbereich 

Gecbasisdaten © Bayerische Ven'nessungsverwaltung
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3.2 

3.3 

ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 
Veranlassung 
Der in Kelheimwinzer bestehende Kindergarten St. Elisabeth ist in die Jahre gekom- 
men. Umfangreichste Sanierungsarbelten würden nun anstehenden. Außerdem ist es 
aufgrund des Bedarfes erforderlich, den Kindergarten mit einer Kinderkrippe zu er- 
gänzen. Die mit der Sanierung beauftragten Architekten, sind mit dem Träger, der Ka— 
tholischen Kirchenstiftung Kelheimwinzer, der Diözese Regensburg und der Stadt 
Kelheim übereingekommen, dass eine Sanierung des Gebäudes nicht mehr rentabel 
ist, sondern ein Neubau die wesentlich sinnvollere und wirtschaftlichere Alternative 
darstellt. 

Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass die Stadt Kelheim für das geplante Vorha- 
ben einen Bebauungs- und Grünordnungsplan aufstellt und gleichzeitig den Flächen- 
nutzungs- und Landschaftsplan ändert. Hierdurch werden dann die rechtlichen Grund— 
lagen für eine rechtmäßige Errichtung des „Kinderbetreuungszentrums St. Elisabeth“ 
gelegt. Durch die Bebauungsplanaufstellung werden eine Gemeinbedarfsfläche (Flä- 
che für Kindergarten/Kinderkrippe) sowie eine öffentliche Grünfläche (Spielplatz, 
Bolzplatz) festgesetzt. 
Hiermit wird dem dringend erforderlichen Bedarf an Kindergarten— und Kinderkrippen- 
plätzen im Ortsteil Kelheimwinzer Rechnung getragen, 

Bestand 
Innerhalb des Geltungsbereiches erfolgte im Juni 2015 eine detaillierte Bestandser- 
fassung. Der Geltungsbereich umfasst das Gebäude und die Außenanlage des beste- 
henden Kindergartens, den angrenzenden Spielplatz, einen Bolzplatz sowie randlich 
Wiesenflächen. Eine detaillierte Bestandsbeschreibung ist unter Punkt 15.4 enthalten. 

Entwicklung 
Durch die Planung wird die Möglichkeit zur Errichtung eines Kinderbetreuungszent— 
rums (Kindergarten / Kinderkrippe) inklusive einer zukünftigen Erweiterungsmöglich- 
keit des Gebäudes geschaffen. 
Dadurch wird ein angemessenes und zukunftsfahiges Betreuungsangebot für Kinder 
und Kleinkinder geschaffen Durch die direkt angrenzende öffentliche Grünfläche mit 
Bolzplatz und Spielplatz wird zudem ein attraktives Freizeitangebot für Kinder bereit- 
gestellt bzw. bleibt bestehen. 
Im Ergebnis findet am bereits vorhandenen Standort somit eine Konzentration von 
Kinderbetreuungsmaßnahmen im Stadtteil Kelheimwinzer statt, dass zudem noch Er- 
weiterungspotential für die Zukunft besitzt.
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4 RAHMENBEDINGUNGEN 
4.1 Rechtsverhältnisse 

Entsprechend den Novellierungen der Gesetzgebung im Baugesetzbuch (BauGB), 
sollen gemäß 5 1 Abs, 5 BauGB und 1a Abs. 2 BauGB, landwirtschaftliche oder als 
Wald genutzte Flächen nur in einem notwendigen Umfang umgenutzt werden. 
Bauleitpläne sollen die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten, den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung ausreichend berücksichtigen und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell erhalten. Die Innenentwicklung ist zu fördern und die Bodenversiegelung 
ist auf das notwendige Maß zu begrenzen (Bodenschutzklausel). 
Im Ergebnis ist durch die jeweilige gemeindliche Planung eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern. 

Baurechtliche Situation 
Da die zu überplanenden Grundstücke Fl.-Nr. 569, Fl‚-Nr. 557, Fl.-Nr. 532/2 und Fl.- 

Nr. 532/4-TF der Gemarkung Kelheimwinzer im Außenbereich liegen. ist ein Neubau 
des Kindergartens mit Kinderkrippe im Rahmen eines Bauantragsverfahrens nicht ge- 
nehmigungsfähig. Ein Baurecht soll nun durch das vorliegende Bauleitplanverfahren 
geschaffen werden. 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan der Stadt Kelheim ist für 
das Planungsgebiet gegenwärtig eine angestrebte Nutzungszuordnung Flächen für 
den Gemeinbedarf und öffentliche Grünfläche vorgesehen. Dies stimmt jedoch nicht 
mit der aktuell erforderlichen Flächenabgrenzung der beiden Nutzungszuordnungen 
überein. Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes/ Grünordnungsplanes „Kin— 
derbetreuungszentrum St. Elisabeth“ wird daher der rechtswirksame Flächennut- 
zungs— und Landschaftsplan durch das Deckblattes Nr. 24 im Parallelverfahren fortge- 
schrieben und auf das nun angestrebte Planungskonzept abgestimmt. 
Ziele der Raumordnung stehen der Planung nicht entgegen. 

Planungssituation 
Das Entwicklungsgebot der Kommune ist durch die getroffenen Festlegungen im Flä- 
chennutzungsplan bereits gegeben. Im Zuge dieses Verfahrens erfolgt die Änderung 
der Abgrenzung der Gemeinbedarfsflache und der öffentlichen Grünfläche auf die nun 
geänderte Planungssituation hin, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 
auf den unterschiedlichen Planungsebenen (FNP und LP sowie BBPIGOP) zu schaf- 
fen.
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4.2 Umweltprüfung 
Gemäß 5 2 Abs, 4 Satz 1 BauGB ist zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes 
nach 5 1 Abs. 6 Nr. 7 und 5 1a BauGB eine Umweltprüfung erforderlich, in der die vo- 
raussichtlichen. erheblichen Umweltauswirkungen ermitteltwerden. 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der jeweiligen Pla— 
nungssituation ab und werden von der Kommune in Abstimmung mit der Genehmi- 
gungsbehörde festgelegt. 
ln vorliegendem FaII erfolgt die Erarbeitung der Umweltprüfung parallel zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes/ Grünordnungsplanes und dient somit gleichzeitig als Pla- 
nungsgrundlage für das laufende Bauleitplanverfahren. 
Um entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten Doppelprüfungen in der Bauleitpla— 
nung zu vermeiden, kann hinsichtlich der Umweltprüfung auf der Ebene der im Paral— 
leiverfahren erarbeiteten Fortschreibung des Flächennutzungsplanesl Landschafts- 
planes durch Deckblatt Nr. 24, auf die Aussagen in der qualifizierten Bauleitplanung 
zurückgegriffen werden (Abschichtung gemäß 5 2 Abs. 4 BauGB). 
Die Erkenntnisse der Umweltprüfung sowie die daraus resultierende Zusammenfas- 
sung gelten somit inhaltlich auch für das Anderungsverfahren zum Flächennutzungs- 
plan/ Landschaftsplan, sie werden jedoch um Aussagen zu Alternativstandorten er- 
gänzt. 
Hinsichtlich der darin gewonnenen Erkenntnisse wird auf Punkt C) UMWELTBE- 
RICHT der Begründung verwiesen.
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4.3 
4.3.1 

Planungsvorgaben 
Landesentwicklungsprogramm 
Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 01.09.2013 
enthält als Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung fachübergreifende und rah- 
mensetzende Ziele, die einerseits das querschnittsorientierte Zukunftskonzept zur 
räumlichen Ordnung und Entwicklung Bayerns konkretisieren, andererseits Leitlinien 
darstellen. die im Zuge der Regionalplanung konkretisiert werden. Ziel muss dabei 
stets die nachhaltige Entwicklung der Regionen sein, 
Das aktuelle Landesentwicklungsprogramm ordnet die Stadt Kelheim nach den Ge— 
bietskategorien dem allgemeinen ländlichen Raum zu. Die Kreisstadt Kelheim wird als 
Mittelzentrum mit zentralörtlichen Aufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Gü- 
tern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs ausgewiesen. Neben vielfältigen 
Einkaufsmöglichkeiten soll hier auch ein vielfältiges und attraktives Arbeitsplatzange- 
bot bereitgestellt werden. 
Der Stadt Kelheim ist die gesetzliche Verpflichtung, Bauleitpläne an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen, bekannt. Da es sich bei diesen Zielen um verbindliche 
Vorgaben handelt, die eine abschließende Abwägung enthalten, sind sie somit übli- 
cherweise einer weiteren Abwägung nicht zugänglich, 

Konkret ist zielbezogen i. W. Folgendes zu berücksichtigen: 

1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ord- 
nung Bayerns 

1.2.2 Abwanderung vermindern 
(G) Hierzu sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Möglich- 
keiten 
- zur Schaffung und zum Erhalt von dauerhaften und qualifizierten Arbeitsplätzen, 
- zur Sichening der Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge, 
- zur Bewahrung und zum Ausbau eines attraktiven Arbeits- und Lebensumfelds 
insbesondere für Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Studenten sowie für Familien 
und ältere Menschen genutzt werden. 

2. Raumstruktur 
2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums 

(G) Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass 
- er seine Funktion als eigenständiger Lebens— und Arbeitsraum nachhaltig si< 
chem und weiter entwickeln kann, 
- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreich- 
barkeit versorgt sind, 
- er seine eigenständige Siedlungs- und VWrtschaftsstruktur bewahren kann und 
- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann. 
(G) Im ländlichen Raum soll eine zeitgemäße lnfonnations- und Kommunikati- 
onslnfrastmklur geschaffen und erhalten werden. 

3. Siedlungsstruktur 
3. 1 Flächensparen 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwick- 
Iung unter besonderer Benücksichtlgung des demographischen Wandels und sei- 
ner Folgen ausgerichtet werden. 
(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsfonnen sollen unter Berück- 
sichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

8. Soziale und kulturelle Infrastruktur 
8.1 Soziales 

(Z) Soziale Einrichtungen und Dienste der Daseinsvorsorge sind in allen Tel/räu- 
men flächendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten.
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4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

Regionalplan 
Die Stadt Kelheim liegt in der Region 11 — Regensburg - in einem ländlichen Teilraum, 
dessen Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll. 
Der Kreisstadt Kelheim obliegen als Mittelzentrum zentralörtliche Aufgaben hinsicht- 
lich der Versorgung in den Sparten Einzelhandel, Gesundheit, Soziales, Bildung und 
Behördenwesen sowie dem Angebot von attraktiven Arbeitsplätzen. 

Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan 
Die Stadt Kelheim hat einen rechtswirksamen Flachennutzungsplanl Landschaftsplan 
vom 22.04.2003. Der betreffende Bereich ist bereits als Fläche für den Gemeinbedarf 
bzw. als öffentliche Grünfläche dargestellt. Im Zuge des Änderungsverfahrens werden 
die Flächenverteilungen dieser beiden Nutzungsarten verändert. Nachfolgende Abbil— 
dungen zeigen dies auf: 

c. \>

~

~
~~ 

LP Kelhelm - Bestand 

Arten- und Biotopschutzprogramm (2003) 
Der Planungsbereich liegt in der naturräumlichen Untereinheit 082 B - Donautal. 
Für den Geltungsbereich des Planungsareals selbst werden im Arten- und Bio- 
topschutzprogramms keine konkreten Aussagen aufgeführt. Die Ziele und Maßnah- 
men für die betreffende naturräumliche Untereinheit beziehen sich auf den Wasser- 
kürper der Donau sowie deren begleitende charakteristische Vegetationsstrukturen. 

Biotopkartierung 
Innerhalb des Planungsbereiches selbst gibt es keine amtlich kartierten Biotope. 

Artenschutzkartierung 
Artnachweise sind für den Geltungsbereich in der Artenschutzkartierung (ASK) nicht 
verzeichnet.
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4.4 Aussagen zum speziellen Artenschutz 
Es fanden keine faunistischen Kartierungen im Zuge des vorliegenden Planaufstel- 
lungsverfahrens zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange statt. Eine Ein- 
schätzung hinsichtlich der Erfordernisse des speziellen Artenschutzes erfolgt auf Ba- 
sis des vorhandenen Lebensraumpotenziales. Dies ist nachfolgend dargelegt: 

Lebensraumgotenzial innerhalb des Geltungsbereiches: 
Grundsätzlich besteht innerhalb des Eingriffsbereiches Lebensraumpotenzial für die 
Gilde der gehölzgebundenen Vogelarten. Entsprechende Habitatbedingungen für ge— 
höizbewohnende Fledermäuse (Höhlen und / oder Spalten) sind im Eingriffsbereich 
nicht vorhanden. 
Weiterhin besteht grundsätzlich ein Lebensraumpotenzial für die Zauneichechse und 
andere Reptilien im Bereich des artenreichen Extensivgrünlandbestandes mit offenen 
bzw. Iückig bewachsenen Rohbodenstellen im östlichen Teil des Geltungsbereiches. 

Vermeidungsmaßnahme 
- Die Fällung von Gehölzen muss außerhalb der Brut— und Aufzuchtzeit von Vögeln 

erfolgen (nur im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar). 
- Erhalt des extensiven Grünlandbestandes mit Rohbodenstellen bzw. Iückig be- 

wachsenen Stellen im östlichen Teil des Geltungsbereiches 

Fazit 
Es wird insgesamt davon ausgegangen, dass unter Beachtung der aufgeführten Ver— 
meidungsmaßnamen, keine Verbotstatbestände gemäß 5 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG durch die Umsetzung der Planung erfüllt werden können.
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VERFAHRENSHINWEISE 
Für den Bebauungsplan/ Grünordnungsplan Nr. 117 Klnderbetreuungszentrum St. Eli- 
sabeth vom 03.08.2015 wurden die Vorentwurfsverfahren gemäß 5 3 Abs. 1 und g 4 
Abs. 1 BauGB durchgeführt. 
Als Frist zur Abgabe einer Stellungnahme wurde für die Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach 5 3 Abs. 1 BauGB und für die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf- 
fentlicher Belange nach 5 4 Abs. 1 BauGB war der Zeitraum vom 16.10.2015 bis 
17.11.2015 festgelegt, 

Die Würdigung und Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurfsverfahren wur- 
den durch den Bauausschuss der Stadt Kelheim in der Sitzung vom 14.12.2015 vor- 
genommen. 
Die Öffentliche Auslegung für den Bebauungsplan/ Grünordnungsplan Nr. Nr. 117 
Kinderbetreuungszentrum St. Elisabeth in der Fassung vom 14.12.2015 gemäß 5 3 
Abs. 2 bzw. 5 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vorn 22.03.2016 bis 25.04.2016. 
Die Würdigung und Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurfsverfahren wurden 
durch den Bauausschuss der Stadt Kelheim in der Sitzung vom 13.06.2016 vorge- 
nommen. 
Der Satzungsbeschluss erfolgte am 13.06.2016. 

Nachfolgende Behörden, Fachstellen sowie sonstige Träger öffentlicher Belange wur- 
den dabei am Verfahren beteiligt: 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Bayerischer Bauernverband 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
Bund Naturschutz — Kreisgruppe Kelheim 
Deutsche Telekom AG 
Bayernwerk AG 
Energienetze Südbayern GmbH 
Kabel Deutschland GmbH 
Kirchenstiftung Kelheimwinzer 
Kreisjugendring 
Landesbund für Vogelschutz 
Landratsamt Kelheim - Abteilung Bauplanungs-l Bauordnungsrecht 

- Abteilung Städtebau 
- Abteilung Immissionsschutz 
- Abteilung Naturschutz 
- Abteilung Abfallrecht, staatlich 
- Abteilung Wasserrecht 
- Abteilung Feuerwehrswesen (Kreisbrandrat) 
- Abteilung Abfallrecht, kommunal 
- Abteilung Straßenverkehrsrecht 

- Regierung von Niederbayern — Höhere Landesplanung 
- Regionaler Planungsverband Regensburg 
- Stadt Kelheim ‚ Abteilung Bauverwaltung 

— Abteilung Stadtkämmerei 
- Abteilung Hochbau / Tiefbau 
- Ordnungsamt 

Stadtwerke Kelheim 
Vermessungsamt Abensberg 
Wasserwirtschaftsamt Landshut 
Zweckverband zur Abwasserentsorgung im Raum Kelheim 

NACHBARKOMMUNEN 
Stadt Abensberg 
Stadt Neustadt al dl Donau 
Markt Bad Abbach 
Markt Essing 
Gemeinde Ihrlerstein 
Gemeinde Saal a. dl Donau 
Gemeinde Pentling 
Gemeinde Sinzing
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6.2 

6.3 

INHALTE UND AUSSAGEN ZUR PLANUNG 
Vorbemerkung 
Inhalt des Bauleitplanes ist die Neuorganisation von Flächen für den Gemeinbedarf 
(Kindergarten, Kinderkrippe) sowie von öffentlichen Grünflächen (Bolzplatz, Spiel— 
platz) im Stadtteil Kelheimwinzer. 
Im Zuge der vorliegenden qualifizierten Bauleitplanung werden diesbezüglich die pla- 
nungsrechtlichen Voraussetzungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ge— 
schaffen. Vor allem unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher und gestalterischer 
Gesichtspunkte soll dabei eine zeitgemäße, den Zielen und Vorgaben der Raumord- 
nung entsprechende Entwicklung hinsichtlich des Betreuungsangebotes für Kindergar- 
ten- und Kleinkinder ermöglicht werden. 

Nutzungskonzept 
Die Ausprägung des gesamten Geltungsbereiches ist ausgelegt auf folgende Arten der 
baulichen Nutzung: 

Flächen für den Gemeinbedarf gemäß 5 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB; 
Zulässig sind Gebäude und Einrichtungen für: Kindergarten, Kinderkrippe, Stellplätze 
mit Zufahrten, Nebenanlagen für Fahrrad / Müll / Abstellraum etc.. 
Öffentliche Grünfläche gemäß 5 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; 
Zulässig sind Anlagen und Einrichtungen für: Spielplatz, Bolzplatz (Rasenspielfeld), 
Einfriedungen l Ballfangzaun. 

Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Änderungsbereich durch die 
Definition der Grundfläche (GR) und der Geschossfläche (GF) geregelt. Festgesetzt 
werden folgende Grundflächen und Geschossflächen: 

Grundfläche-GR Geschossfläche-GF "“2“"9 
g 19 BauNVO 5 20 BauNVO 

Gemeinbedarfsfläche 2.600 m2 2.600 mz 

Öffentliche Grünfläche 2.150 m2 - - 

Höhenentwicklung 
Die Höhenentwicklung der Gebäude und baulichen Anlagen ist über die Festsetzung 
von maximal zulässigen Wandhöhen und Firsthöhen geregelt. 
Wandhöhe 
Gebäude und bauliche Anlagen max. 4,00 m 
Definition 
Die Wandhöhe ist zu messen ab natürlicher Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt 
der Außenwand mit der Dachhaut an der Traufseite ober bis zum oberen Abschluss 
der Wand. 

Firsthöhe 
Gebäude und bauliche Anlagen max. 5,50 m 
Definition 

Die Firsthöhe ist zu messen ab natürlicher Geländeoberfläche bist zum Schnittpunkt 
der Außenwand am Firstpunkt
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6.4 Überbaubare Flächen 
Aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen stellt die Ausweisung von überbau— 
baren Grundstücksflächen ein zwingendes Erfordernis für derartige Planungen dar. In 
vorliegender Situation wurden dabei zur Umsetzung der getroffenen Planungsabsich— 
ten detaillierte Baugrenzen vorgegeben. 
Innerhalb des Geltungsbereiches ist in vorliegender Situation ausschließlich die offene 
Bauweise gemäß 5 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Die Gebäude können somit nur 
unter Einhaltung der erforderlichen Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO zu den 
Grundstücksgrenzen errichtet werden. 
Die Festsetzungen bzw. Regelungen zur Bauweise und zu den überbaubaren Grund- 
stücksflächen spiegeln die gestalterischen und insgesamt notwendigen Anforderun— 
gen und Zielsetzungen für derartige Nutzungen wieder. 

6.5 Örtliche Bauvorschriften 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Regelungen zu den örtlichen Bauvorschriften 
stellen ergänzende Auflagen für die Bebauung dar und sind auf die tatsächlich erfor- 
derlichen Maßnahmen beschränkt. Diese betreffen die Gestaltung der baulichen An- 
lagen hinsichtlich Dachform, Dachneigung, Dachdeckung, Dachüberstände, Dachauf— 
bauten, überbaubare Grundstücksflächen, private Verkehrsflächen, Abstandsflächen 
und Gestaltung des Geländes. Auf Ziffer 5 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN der 
textlichen Festsetzungen wird Bezug genommen. 
Vor allem Regelungen und Definitionen zur Gestaltung des Gebäudes sind aus gestal— 
terischen und städtebaulichen Gesichtspunkten sinnvoll und erforderlich. Aus diesem 
Grund sind entsprechende Festsetzungen getroffen, die einerseits den Bestand erfas- 
sen und gleichzeitig maßvolle Vorgaben für die zukünftige Baumaßnahme darstellen. 

6.6 Verkehrserschließung 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt von der unmittelbar nördlich des Geltungsberei— 
ches verlaufenden Prälat-MeindI-Straße. 

6.7 Gelände/ Topographie/ Bodenverhältnisse 
Das Gelände des Geltungsbereiches ist relativ eben, ohne nennenswerte Reliefdyna- 
mik. 
Eine detaillierte Höhenvermessung wurde im Zuge der Aufstellung der Unterlagen 
aufgrund der Homogenität des Reliefs nicht erbracht. 
Aussagen über detailgenaue Bodenbeschaffenheiten bzw. Untergrundverhältnisse 
können derzeit nicht getroffen werden und sind gegebenenfalls durch Bodenauf— 
schlüsse zu ermitteln.
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7 ERSCHLIESSUNG 
7.1 Verkehr 

7.1.1 Überörtlicher Straßenverkehr 
Über die nahegelegene Kelheimwinzerstraße besteht Anbindung an die Kreisstraßen 
KEH 15 sowie KEH 38. 

7.1.2 Örtliche Verkehrsstraßen 
Die verkehrliche Erschließung der Planungsbereiche erfolgt direkt von der unmittelbar 
nördlich verlaufenden Prälat—MeindI-Straße. 

7.1.3 Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV 
Es besteht keine unmittelbare Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. 
Die nächstgelegenen Haltestellen sind „Auf dem Sand" (ca. 560 m westlich des Pla- 
nungsbereiches) und „Kelheimwinzer, Schule“ (ca. 600 rn östlich des Planungsberei— 
ches). 

7.2 Wasserwirtschaft 

7.2.1 Wasserversorgung 
Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser ist über die städtischen Wasserversor- 
gungsanlagen der Stadtwerke Kelheim sichergestellt. Die Erschließung erfolgt aus 
den bestehenden Anlagen. 

7.2.2 Abwasserbeseitigung 
Die Entwässerung erfolgt im bereits vorhandenen Mischsystem. 
Schmutzwassewvasserbeseitigung 
Die Abwasserbeseitigung erfolgt über die vorhandene Ortskanalisation und ist insge— 
samt für den vorliegenden Bereich als gesichert zu betrachten. Die Verlegung zusätzli- 
cher öffentlicher Abwasserleitungen ist nicht erforderlich. 

Niederschlagswasserbeseitigung 
Die Ableitung des gesamten anfallenden Niederschlagswassers der Baufläche ist 

ebenfalls über die vorhandene Mischwasserkanalisation möglich. 
Vorzugsweise ist eine offene Versickerung in angrenzende Pflanzflächen oder über 
Rückhalte- bzw. Sickereinrichtungen wie Sickermulden und Rigolen vorzunehmen. 
Die Anlage von Zisternen zur Regenwassernutzung wird empfohlen. Von den Rück- 
halteeinrichtungen ist ein Überlauf zur Kanalisation vorzusehen. 
Die Überprüfung der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes, die Art und Ausfüh- 
rung der Dachdeckung sowie eine detaillierte Entwässerungsplanung erfolgt auf Ebe- 
ne der nachfolgenden Verfahren. Bei Bedarf sind dann entsprechende wasserwirt- 
schaftlichen Nachweise zu erbringen. 
Es ist erforderlich, im Rahmen des Bauantragsverfahrens, einen Entwässerungsplan 
vorzulegen. lm Rahmen der Entwässerungsplanung ist zu prüfen, ob vorhandene 
Niederschlagswassereinrichtungen vorn Mischwassersystem getrennt werden können 
und das Niederschlagswasser vor Ort der Versickerung zugeführt werden kann. Dies 
ist bei dem Niederschlagswasser der Verkehrsflächen ebenfalls zu prüfen, und falls 
möglich umzusetzen.
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Hinweise: 
Die Grundstücksentwässerung hat grundsätzlich nach DIN 1986 ffzu erfolgen. 
Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderliche 
Maß zu beschränken. 
Zur Aufrechterhaltung der natürlichen Versickerungsfähigkeit sind die PKW-Stellflächen soweit 
als möglich versickerungsfähig zu gestalten. 
Es wird weiterhin empfohlen, bei versickerungsfähigem Untergrund das Niederschlagswasser 
von den Dachflächen möglichst nicht in die Kanalisation einzuleiten, sondern über Sickeranla- 
gen (z. B. Versickerungsmulden) mittels breiflächiger Versickerung über die belebte Bodenzone 
dem Untergrund zuzuführen. Im Vorfeld ist die ausreichende Sickerfähigkeit nachzuweisen 
Bei Dachdeckungen mit Zink-, Blei- oder Kupfergehalt, die eine Gesamtfläche von 50 rn2 über- 
schreiten, sind zusätzliche Reinigungsmaßnahmen für die Dachwässer erforderlich. Bei beschich- 
teten Metalldächern ist mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8 bzw. die Kor- 
rosivitätskategorie C 3 (Schutzdauer: „Iang“) nach DIN EN ISO 12944—5 einzuhalten Eine ent- 
sprechende Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist dann vorzulegen. 

7.2.3 Grundwasser! Hochwasser 
Grundwasser 
Detaillierte Aussagen über die Grundwasserverhältnisse können derzeit nicht getrof- 
fen werden, da keine Berechnungen bzw. wassenNirtschaftIichen Nachweise vorlie- 
gen. Aufgrund der Nähe zur Donau ist jedoch, zumindest zeitweise, mit höher anste- 
hendem Grundwasser zu rechnen. 
Aufgrund umliegender Altdeponien muss davon ausgegangen werden, dass das 
Grundwasser innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes großflächig mit 
Schadstoffen belastet ist. Eine Grundwasserförderung ist daher zu unterlassen. 
Sofern Grundwasser ansteht, sind bauliche Anlagen im Grundwasserbereich fachge- 
recht gegen drückendes Wasser zu sichern. Auf die Anzeigepflicht bei der Freilegung 
von Grundwasser bzw. die Erlaubnispflicht von Bauwasserhaltungen wird hingewie— 
sen. 

Hochwasser 
Der Planungsbereich liegt nicht innerhalb eines amtlichen Überschwemmungsgebie- 
tes. Entsprechend der Hochwassergefahrenkarten des Bayerischen Landesamtes für 
Umwelt liegt der Geltungsbereich weiterhin nicht innerhalb der Hochwassergefahren- 
flachen HQ häufig und HQ 100. Der Geltungsbereich Iiegtjedoch innerhalb der Hoch- 
wassergefahrenflache HQ extrem. Die Darstellung des HQ extrem dient in erster Linie 
der Information. Die Darstellung soll zur Bewusstseinsbildung beitragen, dass auch 
Hochwasserschutzeinrichtungen versagen können und es auch in geschützten Berei- 
chen zu Überflutungen kommen kann. 
Der Geltungsbereich liegt weiterhin nicht innerhalb eines wassersensiblen Bereiches. 

7.2.4 Grundstücksentwässerung/NiederschIagswasserableitung 
Die Grundstücksentwässerung hat nach DIN 1986 ffzu erfolgen. 
Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erfor- 
derliche Maß beschränkt. 
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass bei versickerungsfähigem Untergrund 
möglichst eine dezentrale Versickerung anfallender Oberflächenwasser auf den 
Grundstücksflächen selbst erfolgen soll. Auf Ziffer 7.2.2 wird verwiesen. 

7.3 Abfallentsorgung 
Die Müllabfuhr erfolgt zentral auf Landkreisebene durch ein privates Unternehmen 
und ist gesichert.




